
Notrufnummer
bei Wasserrohrbrüchen

0172/2315476

Gemeindeverwaltung
Ö� nungszeiten
Montag - Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 16.00 - 18.30 Uhr

Weitere Termine sind nach telefonischer 
Vereinbarung möglich.

Kontakt
Telefonisch unter 07139/9306-0 oder 
per E-Mail: info@langenbrettach.de
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Bewegungstre� 
im Freien
Der Bewegungstre�  im Freien muss bis 
auf  Weiteres leider ausfallen.

Uhr umstellen
Hinweis:
Am Sonntag, 28.3.2021 wird die Uhr 
von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt - 
nicht vergessen!

Testzentrum für Schnelltests geht am  
Dienstag, 23.03.2021 an den Start! 

Am Dienstag, 23. März 2021 wird das Corona Testzentrum in der Stadthalle 
in Neuenstadt eröffnet- eine Kooperation der Gemeinden Langenbrettach, 
Neuenstadt und Hardthausen. 

 
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 17 Uhr bis 19 Uhr 
Samstag 10 Uhr bis 13 Uhr.  

Anmeldung hierfür auf der Startseite der Gemeinde Langenbrettach 
www.langenbrettach.de  

Jeder darf sich dort einmal pro Woche mit einem Schnelltest kostenfrei testen 
lassen, Schüler sogar zweimal. Termine für eine Testung können unter dem 
Stichwort "kostenloser Schnelltest Testverordnung Bund" hier online gebucht 
werden. 

Die Gemeinde Langenbrettach plant einen weiteren zusätzlichen Termin in der 
Gemeindehalle in Brettach. Die Planungen hierzu laufen auf Hochtouren.  

Wir werden auf der Homepage schnellstmöglich informieren. 

Bei Fragen wenden Sie sich an Claudia Erbe 07139/9306-41 oder per E-Mail 
claudia.erbe@langenbrettach.de 

Foto: GettyImages

Corona Testzentrum 
Neuenstadt - Hardthausen - Langenbrettach 
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Rathaus und Bauhof am
Gründonnerstag, 1.4.2021 geschlossen

Laut den neuen Corona-Beschlüssen werden Gründonnerstag und Karsamstag erst-
mals als Ruhetag defi niert, d.h. Regelungen ähnlich wie an Sonn- und Feiertagen. 
Aus diesem Grund sind Rathaus und Bauhof an Gründonnerstag, 1.4.2021 ganz-
tägig geschlossen.

Wir bitten um Beachtung.

Das ganze Rathaus-Team wünscht Ihnen allen schöne Osterfeiertage, bleiben Sie ge-
sund.

Wir suchen motivierte 
Freiwillige,gerne auch medizinisch 
vorgebildet, die uns bei der Arbeit 

im kommunalen Testzentrum 
Neuenstadt- Hardthausen – 

Langenbrettach unterstützen und 
in Kürze auch in unserer 

Teststation in Langenbrettach. 

Fragen? 

Claudia Erbe 07139/9306-41 oder 
claudia.erbe@langenbrettach.de  

www.langenbrettach.de 

WIR suchen SIE 



Mitteilungsblatt Langenbrettach  •  25. März 2021  •  Nr. 12  |  3Amtliche Bekanntmachungen

Corona-Hotline Ostern
Corona-Hotline Gründonnerstag, 1.4.2021 bis einschl. Ostermontag, 5.4.2021 

telefonisch unter 0176/41096972 oder per E-Mail an: corona@langenbrettach.de.

Neue Corona-Beschlüsse 
(Stand 23.3.2021, 8.08 Uhr)

Der gesamte Lockdown wird bis 18. April 2021 verlängert. Am 12.4.2021 soll wieder darüber 
beraten werden, wie es im Anschluss weitergeht.

Verschärfter Lockdown an Ostern
 Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig als Ruhetage definiert, d.h. Re- 
 gelungen wie an Sonn- und Feiertagen. An Karsamstag soll der Lebensmittelhan- 
 del geöffnet sein.

 private Zusammenkünfte an Ostern bestehend aus max. 5 Personen aus max. zwei  
 Haushalten, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Urlaub
 Urlaub in Deutschland ist über Ostern nicht gestattet, auch nicht in Ferienwoh- 
 nungen oder auf Campingplätzen.

 Für Urlauber aus dem Ausland soll eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug  
 nach Deutschland eingeführt werden.

Sollte es weitere Ergänzungen oder evtl. noch Änderungen geben, werden wir Sie auf der 
Homepage umgehend darüber informieren.

Impressum
Herausgeber:  
Gemeinde Langenbrettach, Rathausstr. 1, 
74243 Langenbrettach, Tel. 07139 9306-0  
Internet: www.langenbrettach.de 
E-Mail: info@langenbrettach.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen der Gemeinde: 
Bürgermeister Timo Natter oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für den übrigen Inhalt 
und Anzeigen:  
Timo Bechtold, Kirchenstraße 10 
74906 Bad Rappenau

Druck und Verlag:                                             
Nussbaum Medien Bad Rappenau 
GmbH & Co. KG, Kirchenstraße 10               
74906 Bad Rappenau 
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Anzeigenberatung:                                                 
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau                                                                            
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99                                      
bad-rappenau@nussbaum-medien.de 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Zuständig für die Zustellung:  
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-         
Straße 2, 71263 Weil der Stadt 
Telefon 07033 6924-0
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8 bis 17 Uhr 
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de                                                                   
Zusteller: www.gsvertrieb.de 
Kündigung des Abonnements nur  
6 Wochen zum Halbjahresende möglich.

Bezugspreis: halbjährlich 22,40 € inkl. 
Zustellung.

Bildnachweise:  
© Fotos Rubrikenbalken: Thinkstock

Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 %  zertifizierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung

Das Online-Portal für Ihre Region: www.lokalmatador.de

Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG · Kirchenstraße 10 · 74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 70246-0 · Fax -99 · bad-rappenau@nussbaum-medien.de · www.nussbaum-medien.de 

Redaktioneller 
Hinweis

Redaktioneller Hinweis
für alle Vereine und

sonstige Organisationen!

Der Verlag behält sich vor, 
qualitativ schlechtes Bildmaterial

abzulehnen und von einer
Veröffentlichung abzusehen.

Wir bitten um Verständnis!
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Coronavirus im Landkreis Heilbronn 
„Notbremse“ greift ab Mittwoch  

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Samstag, 19. 
März, den Wert von 100 an drei Tagen in Folge überschritten hat und das 
Infektionsgeschehen diffus ist, greift die sogenannte „Notbremse“ der 
Coronaverordnung. Dies bedeutet, dass zahlreiche Lockerungen der 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wieder aufgehoben 
werden. Die Änderungen treten am Mittwoch, 24. März, in Kraft. 
 
Folgende Öffnungsschritte werden zurückgenommen: 
 

 Ansammlungen und private Treffen von Personen sind nur noch für 
Angehörige eines Haushalts mit einer weiteren Person möglich – 
Kinder unter 14 Jahren der jeweiligen Haushalte nicht mitgerechnet. 

 Das seit 8. März im Kreisgebiet geltende Terminshopping im 
Einzelhandel („Click and Meet“) wird untersagt. Hier gilt wieder die 
Regel des „Click and Collect“ aus den Lockdown-Bestimmungen der 
Wochen zuvor. 

 Museen, Galerien und zoologische Gärten müssen schließen. 
 Gleiches gilt für körpernahe Dienstleistungen, wie Kosmetik-, Nagel-, 

Massagestudios sowie Sonnen-, Tattoo- und Piercingstudios. 
 Untersagt wird auch die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- 

und Freizeitindividualsport. Eine Ausnahme gilt für weitläufige 
Außensportanlagen: Diese dürfen eingeschränkt von Personen aus 
einem Haushalt und höchstens einer weiteren Person genutzt 
werden. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 
zählen dabei nicht mit. 
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
• Wechselunterricht für die Klassenstufen
   5 und 6 an den weiterführenden Schulen
   ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
   stufen der Sonderschulen.
 • Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
   führenden Schulen weiterhin im Fernunterricht 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.
• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
   5 Schüler*innen wieder möglich. 

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht direkt 
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt 
   ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

   

• Medizinsche Maskenpflicht für alle Schüler*innen
   sowie Lehrer*innen an Schulen mit Präsenz-
   unterricht sowie Schulhorte und Nachmittags-
   und Nachhilfebetreuung.
• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
   Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und 
   Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
   schließlichen Kontakt zu Kindern.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikums-
   verkehr. Kontaktarmes Training mit maximal fünf 
   Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten ist 
   gestattet. Die Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 14 Jahre zählen nicht dazu. Paare, die 
   nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Kontaktbeschränkungen

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Lockerung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus 
maximal drei Haushalten möglich. Die 
Kinder dieser Haushalte werden bis 
einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen 
   möglich. Alle Personen müssen eine medizinische 
   Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorieunterricht 
   ist nur online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- oder
   Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie ein 
   Testkonzept für das Personal.
  

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen nur noch Online-Unterricht anbieten.

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Buchhandlungen
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den 
Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen 
Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im 
Freien ist nicht mehr erlaubt, es gelten die verschärften 
Kontaktbeschränkungen.

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021
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Spendenaufruf Schulmöbel
Liebe Langenbrettacherinnen und Langenbrettacher,

geben Sie „Ihren Schulmöbeln“ eine 2. Chance! Vielen unter uns ist seit Jahren die 
„Kinderhilfe Gambia“ bekannt. Familie Korb und Freunde sind seit 18 Jahren privat jähr-
lich in Gambia, um Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren einen Schulbesuch zu ermög-
lichen.  

Es wurden bisher 3 Schulen aufgebaut. 

Ziel des Projektes ist es, neben dem Unterricht der Kinder die Voraussetzungen zu schaf-
fen für: 

 Lehrerausbildung

 Sport (hier wird seit Jahren mit gespendeten Trikots von Langenbrettacher Vereinen  
 unterstützt)

 Essensprogramme 

Mehr als 300 Familien können mithilfe von Sponsoren unterstützt werden. 

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Lage vor Ort verschlechtert; die Le-
bensmittelpreise sind stark gestiegen, der Lockdown dauerte 6 Monate und ein wei-
terer steht bevor.   Das heißt, die Hotels und die Märkte bleiben geschlossen und die 
wenigen Arbeitsplätze gehen verloren.  

Die Situation in den Schulen: 

Es sitzen fünf Kinder auf Bänken, die für drei Kinder konzipiert sind. Im neuesten Schul-
haus, das 3 Klassenzimmer umfasst, sitzen die Kinder noch auf Matten auf dem Boden, 
da das Geld für Schulmöbel fehlt.  Hilfe zur Selbsthilfe.   Dieses Ziel gilt es zu unterstüt-
zen! 

Die Gemeinde Langenbrettach kann nun mithelfen. 

Unsere Schulhäuser in Brettach und Langenbeutingen bekommen neue Schulmöbel 
und die alten Möbel werden für Gambia gespendet. Es gibt die Möglichkeit, einen Con-
tainer relativ günstig nach Banjul (Hauptstadt von Gambia) zu schicken.   In Gambia 
werden viele Helfer bereitstehen, sodass es kein Problem sein wird, die Möbel dort zu 
verteilen.  

Aber die Kosten für den Transport in Höhe von 4.000 € sind noch nicht gedeckt. 

Daher ruft die Gemeinde Langenbrettach dazu auf:  

Geben Sie „Ihren Schulmöbeln“ eine 2. Chance!  Unterstützen Sie die private Initiative 
von Fam. Korb beim Transport der Schulmöbel! 

Überweisungen bitte auf folgendes Konto: 

Kinderhilfe Gambia 
DE34 5003 3300 2204 4568 00  
Santander Bank   
mit dem Hinweis: Schulmöbel
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Die Landtagswahl 2021 ist geschafft, alle 1.989 gültigen Stimmzettel sind ausgezählt und das 
Ergebnis am Wahlsonntag um 19.11 Uhr ans Landratsamt Heilbronn gemeldet. Bis es soweit war, 
war eine Menge zu tun, in diesem Jahr wie alles unter Pandemiebedingungen, eine besondere 
Herausforderung für alle, die mit der Wahl zu tun hatten. 

Aufgrund der Pandemie hatten im Vorfeld der Wahl schon viele viele Wähler Briefwahl beantragt. 
Am Ende waren es 1.042 Briefwähler, fast dreimal so viele wie bei der letzten Landtagswahl. 

Geöffnet wurden die Wahllokale für alle Wähler um 8.00 Uhr. 8 Wahlhelfer waren schon ab 7.45 Uhr 
im Einsatz, um die letzten Vorbereitungen in den Wahllokalen zu treffen, damit die Wahl auch 
pünktlich beginnen konnte. drei Schichten

24 den
553 463

,

Landtagswahl 2021 – Dank an alle 
Wahlhelfer*innen und die Wähler*innen

In das Textfeld von Artikelstar sollten Texte nicht direkt 
hinein geschrieben werden! Die Texte können in Word oder 
einem anderen Textprogramm vorgeschrieben und in das Text-
feld kopiert werden. Der Text ist verloren, wenn die Verbindung, 
ohne dass Sie es merken, unterbrochen wird, Sie können Ihn 
dann nicht speichern.

In das Textfeld von Artikelstar eingestellte pdf-, jpg- oder tif-
Dateien werden im gedruckten Heft nicht wiedergegeben. 
Diese Dateien müssen als Bilder hochgeladen werden.

Tipp für unsere Autoren
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Amtliche
Bekanntmachungen

Ärztliche Notfalldienste  
Ärztlicher Notfalldienst 116 117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Bad Friedrichshall
SLK-Kliniken - Klinkum Am Plattenwald 7, Bad Friedrichshall
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8.00 - 22.00 Uhr
Notfallpraxis Heilbronn
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 - 26, Heilbronn
Mo. - Fr. 18.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr 
Allgemeine Notfallpraxis Möckmühl 
SLK-Kliniken - Krankenhaus Möckmühl, Hahnenäcker 1
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8.00 - 16.00 Uhr

Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis Kinder Heilbronn  
Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Mo. - Fr. 19.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 8.00 - 22.00 Uhr 
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis HNO Heilbronn  
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Sa., So. und Feiertag 10.00 - 20.00 Uhr 

Augenärztlicher Notfalldienst Heilbronn 116 117
Augenärztliche Notfallpraxis in den SLK-Kliniken Heilbronn, Klinikum 
am Gesundbrunnen, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Fr 16.00 - 22.00 Uhr, Sa, So, Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Heilbronn kann 
unter folgender Telefonnummer abgefragt werden:  0711/7877712
http://www.kzvbw.de

Kostenfreie Onlinesprechstunde
Mo. bis Fr. 9.00 - 19.00 Uhr: docdirekt - kostenfreie Onlinesprechstun-
de von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten nur für gesetzlich 
Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Rettungsdienst 112

Krankentransport 07131/19222

Apothekenbereitschaftsdienst 
Do. 25.3. Kirchbrunnen-Apotheke, Hauptstr. 41, Langenbrettach, 
 Tel. 07139/452233
Fr. 26.3. Neuberg-Apotheke, Breslauer Str. 5, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/81819
Sa. 27.3. Lärchenapotheke, Seestr. 18, Untereisesheim, 
 Tel. 07132/43121
So. 28.3. Engel-Apotheke, Marktstr. 37, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/6182
 Hirsch-Apotheke, Marktplatz 3, Öhringen, 
 Tel. 07941/2404
Mo. 29.3. Apotheke, Neudenau, Neue Anlage 1, Neudenau, 
 Tel. 06264/92240
 Post-Apotheke, Einsteinstr. 5, Bretzfeld, 
 Tel. 07946/91660
Di. 30.3. Rats-Apotheke am Marktplatz, Marktplatz 1, 
 Neckarsulm, Tel. 07132/2211
 Schiller-Apotheke, Schillerstr. 65, Öhringen, 
 Tel. 07941/39404
Mi. 31.3. Einhorn-Apotheke, Neckarstr. 5, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/2023
Weitere Notdienste können Sie in den nächsten Tag auf der Home-
page unter www.langenbrettach.de - Apothekennotdienst nachlesen.
Weitere Dienstbereitschaften unter Tel. 0800 00 22833 kostenfrei 
aus dem Festnetz, Tel. 22833 (Kosten max. 69 ct/Min) oder unter 
www.aponet.de oder unter www.langenbrettach.de

Telefonseelsorge Heilbronn 0800/1110111

Tag und Nacht für Sie zu sprechen

Suchtberatung im Landkreis Heilbronn
Die Suchtberatung im Landkreis Heilbronn bietet jeweils donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Sprechzeiten in der Diakonischen Bezirks-
stelle in Neuenstadt an.
Terminvereinbarung und Info unter Tel. 07131/898690

Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn 
Beim Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn erhalten Betroffe-
ne, Angehörige und Interessierte Informationen und Beratung zum 
Thema Pflege. 
Ansprechpartnerin: Suse Schiefer, Landratsamt Heilbronn, Lerchen-
straße 40, Zimmer E42, Tel. 07131/994-430. 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landratsamt-heilbronn.de 

Hospizdienst Neuenstadt e.V. 
Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden in Neuenstadt, 
Hardthausen und Langenbrettach 
Kontakt: Frau Sigrid Däschler, Tel. 07139/3802 

Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle für 
pflegerische Hilfen - IAV 
Frau Wißmann bietet Angehörigen und Betroffenen Informationen 
und individuelle Beratung zu den verschiedensten Fragestellungen 
rund um Alter und Pflegebedürftigkeit. 
Termine nach Vereinbarung
Tel. 07139/90324, E-Mail: iav-neuenstadt@web.de

Polizeiposten Neuenstadt
Hauptstr. 10, 74196 Neuenstadt, Tel. 07139/4710-0, Fax 4710-20
E-Mail: neuenstadt.pw@polizei.bwl.de

Polizeirevier Neckarsulm 07132/9371-0

Notruf 110

Feuer 112

Gasversorgung Unterland - Störungen
Störungen bitte melden unter Tel. 07131/610-1503

Stellenausschreibung

Die Gemeinde sucht für die Reinigung ihrer öffentlichen Gebäude 

zuverlässige Aushilfen

die die Reinigungskräfte im Urlaubs- oder Krankheitsfall vertreten 
können. 

Bei Interesse senden Sie bitte eine kurze Bewerbung an Ge-
meinde Langenbrettach, Rathausstr. 1, 74243 Langenbrettach 
oder per Mail an bewerbung@langenbrettach.de. Bei Fragen 
steht Ihnen Frau Homm unter Tel. 07139/9306-22 jederzeit ger-
ne zur Verfügung.

Amtliche Bekanntmachungen

Beste Infos: Ihr Mitteilungsblatt
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Landratsamt Hohenlohekreis
- Flurneuordnungsamt -
Austraße 17, 74653 Künzelsau
Tel. Vermittlung 07940/18-123, 
Telefax 07940/18-139
Az.: 32.4/3430/B 12.1

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Öhringen-Möglingen (Wald)
Hohenlohekreis
Schlussfeststellung vom 18.3.2021
Das Landratsamt Hohenlohekreis - untere Flurbereinigungsbehörde 
- erklärt das Flurbereinigungsverfahren Öhringen-Möglingen (Wald) 
für abgeschlossen.
Hierzu wird festgestellt, dass
 - die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan und seinen 

Nachträgen bewirkt ist,
 - den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flurberei-

nigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen,
 - die Kasse der Teilnehmergemeinschaft aufgelöst ist,
 - die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.

Mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung 
an die Teilnehmergemeinschaft ist das Flurbereinigungsverfahren 
beendet. Gleichzeitig erlischt auch die Teilnehmergemeinschaft.
Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546).
Der Beschluss kann auch auf der Internetseite des Landesamts für 
Geoinformation und Landentwicklung im o.g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/3430) und auf der Internetseite des Landratsamts 
Hohenlohekreis (www.hohenlohekreis.de/Bekanntmachungen) ein-
gesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten und der Vorstand 
innerhalb eines Monats Widerspruch beim Landratsamt Hohenlohe-
kreis - untere Flurbereinigungsbehörde -, Austraße 17, 74653 Künzel-
sau oder bei jeder anderen Stelle des Landratsamts Hohenlohekreis 
einlegen.
gez. Küßner   D.S.

Geburtstage

25.3. Erika Sucker, Albrecht-Goes-Str. 18 80 Jahre
26.3.  Alfred Reustlen, Uhlandstr. 30 75 Jahre
26.3.  Herbert Reustlen, Rathausstr. 21 75 Jahre
30.3.  Martin Heinrich Wahl, Blumenweg 17 75 Jahre

Die Gemeinde Langenbrettach gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
zum Ehrentag.

Öffnungszeiten Häckselplatz Brettach
ganzjährig
samstags von 12.00 bis 16.00 Uhr
Oktober bis Mai
freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr

- Ende der amtlichen Bekanntmachungen -

Landratsamt Heilbronn

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten psychologische Beratung und Begleitung bei Problemen 
im Familienalltag und bei Fragen zur Entwicklung, Erziehung und 
Förderung von Kindern an.
Sie können sich vorbeugend informieren oder sich in einer aktuellen 
Situation unterstützen lassen.
Die Vor-Ort Beratung kann von Eltern, von Kindern und von Jugendli-
chen aus den Kommunen Langenbrettach, Hardthausen und Neuen-
stadt aufgesucht werden. Sie ist kostenlos und vertraulich.
Vor-Ort Sprechstunden finden jeweils dienstags im Rathaus in Neu-
enstadt, in Räumen der Kindertageseinrichtung Kitteläcker in Bürg 
und im Rathaus Kochersteinsfeld in Hardthausen statt. Ebenso kön-
nen Termine in der Hauptstelle im Landratsamt Heilbronn vereinbart 
werden.
Es berät Sie Frau Dipl.-Psychologin Katrin Labs.
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07131/994-338
E-Mail: Katrin.Labs@landratsamt-heilbronn.de

Landratsamt Heilbronn
- Abfallwirtschaft

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn infor-
miert
Schadstoffsammlung am Samstag, 17. April 2021
Am 17.4.2021 ist das Schadstoffmobil an folgenden Stellen:
Zeit Ort Sammelplatz
  9.00 - 10.30 Möckmühl Parkplatz beim Friedhof
11.30 - 13.00 Neuenstadt Parkplatz beim Sportgelände
14.30 - 16.00 Neckarsulm Recyclinghof, Rötelstraße

Privathaushalte können dort kostenlos schadstoffhaltige Abfälle in 
haushaltsüblichen Mengen abgeben.

Schulnachrichten

Volkshochschule Unterland
Außenstelle Langenbrettach

Außenstellenleiterin: Marion Ortale
telefonische Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag: 10.00 - 11.00 Uhr
Dienstag: 16.00 - 17.00 Uhr, ansonsten ist der Anrufbeantworter ge-
schaltet und ich rufe Sie dann zeitnah zurück.
Tel. 07139/18457 oder per Mail: langenbrettach@vhs-unterland.de
Infos zum Veranstaltungsbetrieb der VHS
Bis auf Weiteres finden an der VHS Unterland keine Angebote in 
Präsenzform statt.
Melden Sie sich trotzdem gerne zu Ihrem Wunschkurs an. So se-
hen wir die Nachfrage und können den Kurs starten lassen, sobald 
es wieder möglich ist. Sie sind immer auf der sicheren Seite, denn 
abgebucht wird die Kursgebühr bei uns immer erst nach Kursbeginn. 
Wir informieren Sie, sobald wir wissen, wann Ihr Kurs beginnen kann.
Parallel dazu prüfen wir, ob Ihr Kurs ggf. übergangsweise online wei-
tergeführt werden kann. Wenn ja, informieren wir Sie und fragen ab, 
ob Sie an einer Online-Teilnahme interessiert sind.
Online-Kurse dürfen stattfinden, aber es kann  aus verschiede-
nen Gründen nicht jeder Kurs umgestellt werden. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, außenstellenunabhängig an anderen 
Online-Kursangeboten teilzunehmen.
Die aktuellen Online-Kurse finden Sie immer auf der Homepage der 
VHS-Unterland.
Die geplanten Kurse für das jetzige Frühjahr-/Sommersemester sind 
veröffentlicht und werden je nach Maßgabe der dann geltenden Re-
geln stattfinden, verschoben oder - sofern möglich und sinnvoll - digi-
tal angeboten oder müssen notfalls abgesagt werden. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

Amtliche Bekanntmachungen / Schulen

Fragen zur
Zustellung Ihres
Mitteilungsblattes:

07033/6924-0
www.nussbaum-lesen.de
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Die VHS Unterland dankt allen Dozent*innen, Teilnehmer*innen und 
Kooperationspartner*innen ganz herzlich, dass Sie uns die Treue 
halten und wünschen Ihnen und uns, dass wir einander hoffentlich 
wieder persönlich in den Kursen sehen können.
Alle aktuellen Infos finden Sie auf unserer Homepage unter www.vhs-
unterland.de.
Volkshochschule Unterland im Landkreis Heilbronn
Allee 40, 74072 Heilbronn
Tel. 07131/5940-0, Fax 07131/5940-199
E-Mail: info@vhs-unterland.de
Es sind noch Plätze frei
Harmonische Babymassage für ein Elternteil mit Baby ab der 6. 
Woche bis zum 6. Monat wurde auf online umgestellt.
Es sind noch Plätze frei.
Kursnummer 21110510LB
Beginn: Dienstag, 13.4.2021 um 10.00 Uhr
Kursgebühr: 38,00 €, ermäßigt 31,00 €, bei 5 bis 6 TN (Minigruppe)
Dauer: 5 Termine (6,67 UE)
Außenstelle Langenbrettach
Kursleitung: Monika Schwab
Hinweis/mitzubringen: Decke, Kissen, bequeme Kleidung, Handtuch, 
Isomatte
Kursort: online, Zoom
Harmonische Babymassage ist eine sanfte und streichelnde Berüh-
rung für das Baby, die die Beziehung zwischen Eltern und Kind stärkt 
und festigt. Diese Zuwendung hilft dem Baby, ein gesundes Körper-
gefühl zu entwickeln und fördert die Verknüpfungen im Gehirn. Die 
Anregung der Sinnesreize fördert Entwicklung und Persönlichkeits-
entfaltung. Durch die regelmäßige Wiederholung mit gleichem Ablauf 
entsteht ein rhythmisches und wohltuendes Ritual, das dem Baby 
Geborgenheit und Sicherheit gibt.
Bei Interesse und genügend Anmeldungen kann auch ein Kurs für 
Babys ab dem 6. Monat angeboten werden.
Nach der Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten für Zoom per 
Mail zugesendet.
1. Termin: online, Zoom, 13.4.2021, 10.00 - 11.00 Uhr
2. Termin: online, Zoom, 20.4.2021, 10.00 - 11.00 Uhr
3. Termin: online, Zoom, 27.4.2021, 10.00 - 11.00 Uhr
4.Termin: online, Zoom, 4.5.2021, 10.00 - 11.00 Uhr
5.Termin: online, Zoom, 11.5.2021, 10.00 - 11.00 Uhr

Musikschule Neuenstadt

Musikschule erfolgreich beim diesjährigen Video-Wettbewerb 
„Jugend musiziert“
Wegen der Corona-Pandemie ist zurzeit alles anders. Auch der Wett-
bewerb „Jugend musiziert“.
Statt dem Regional- und Landeswettbewerb gab es dieses Jahr 
für die Teilnehmer*innen ab Altersgruppe III nur eine Stufe. Dieser 
baden-württembergische Wettbewerb war rein digital. Das heißt, die 
Teilnehmer*innen nahmen Musikvideos auf, die von einer Fachjury 
bewertet wurden.
Schüler*innen der Musikschule Neuenstadt haben sich dieser Her-
ausforderung unter besonderen Bedingungen gestellt und wurden 
alle mit Preisen ausgezeichnet, zwei Schülerinnen sogar mit einem 
1. Preis mit  Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.
Hier nun die Ergebnisse im Einzelnen:
Solowertung Musical (Gesang)
Altersgruppe III
Emina Funke wurde von der Jury mit 18 Punkten und einem 2. Preis 
ausgezeichnet.
Jana Gleich begeisterte die Jury und bekam mit 24 Punkten einen 1. 
Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.
Solowertung Blasinstrumente
Altersgruppe IV
Sanja Spannagel überzeugte ebenfalls die Jury mit ihrem Spiel auf 
der Trompete und erhielt mit 23 Punkten einen 1. Preis mit Weiterlei-
tung zum Bundeswettbewerb.
Altersgruppe V
Chris Müller (Saxofon) und Camille Dietrich (Klavier) haben zusam-
men musiziert und waren zum ersten Mal beim Wettbewerb dabei.
Beide erhielten jeweils 14 Punkte und einen 3. Preis.
Wir gratulieren den Preisträger*innen und ihren Lehrkräften Rozmu-
rat Arnakuliyev, Lisa Böhm, Marcel Möhler und Gunter Wacker ganz 
herzlich und wünschen viel Erfolg beim Bundeswettbewerb.

Vielen herzlichen Dank der Klavierbegleiterin Albina Baumbach für 
ihre tolle Unterstützung.
Zur Info: Die Höchstpunktzahl beim Wettbewerb sind 25 Punkte.
www.musikschule-neuenstadt.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Brettach
Evangelisches Pfarramt Brettach
Pfarrer Christoph Heinritz
Pfarrgasse 1, Telefon 07139/1342
Pfarramt.Brettach@elkw.de 
Sekretariat: Sabine.Korb@elkw.de
Bürozeiten: Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 bis 15.30 Uhr
Taufsonntag: 9. Mai
Sonntag, 28.3. - (Palmsonntag)
Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 
die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,14b+15)
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz)
2.4. - Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz)
4.4. - Ostersonntag
  6.30 Uhr Gottesdienst (Auferstehungsfeier) nur auf dem Friedhof
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz)
5.4. - Ostermontag
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Köhrer)
11.4. - Quasimodogeniti
  9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Köhrer)
18.4. - Misericordias Domini
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz)
Gottesdienste
Für die Gottesdienste gelten weiter die bisherigen Schutzregeln: Mas-
kenpflicht, kein Singen der Gemeinde, Abstandregelungen, Name 
und Adresse aufschreiben.
Bei Beerdigungen können bis zu 100 Personen teilnehmen; Ab-
standsregelungen sind einzuhalten.
Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske ist Pflicht (OP-Maske 
oder FFP2-Maske).

Evangelische Kirchengemeinde
Langenbeutingen
       Wochenspruch für die kommende Woche
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glau-
ben, das ewige Leben haben.
(Joh 3, 14b-15)
Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde
Sonntag, 28.3. - Palmsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfr. Köhrer)
10.00 Uhr Kiki to go
Vorschau
Donnerstag, 1.4. - Gründonnerstag
19.00 Uhr Nacht der verlöschenden Lichter (Pfr. Köhrer)
Freitag, 2.4. - Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfr. Köhrer)
Sonntag, 4.4. - Ostersonntag
7.30 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit Ensemble 
vom Musikverein (Pfr. Köhrer)
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Osterfest in der Martinskir-
che (Pfr. Köhrer)
Montag, 5.4. - Ostermontag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfr. Heinritz) (Kan-
zeltausch mit Pfr. Köhrer)
Aktuelle Informationen aus unserer Kirchengemeinde
► Kinderkirche
Hallo Kinder, 
habt ihr die Rätsel aus der letzten Kiki-to-go-Tüte gelöst? Dann seid 
ihr ja sicher bereit für die nächste Ausgabe: am Sonntag, 28. März 
wird es noch einmal die Kiki-to-go-Tüte geben. Wie immer um 10.00 

Schulnachrichten / Kirchen
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Uhr am Gemeindehaus - aber das wisst ihr ja inzwischen schon. Am 
Ostersonntag feiern wir dann alle zusammen in der Martinskirche ei-
nen Familiengottesdienst. Wie es dann nach den Osterferien mit der 
Kinderkirche weitergeht, können wir jetzt noch gar nicht abschätzen 
- aber ihr könnt euch schon mal den 11. April für die Kinderkirche vor-
merken.
► Osterbroschüre für jeden Haushalt
Freuen Sie sich: Dieses Jahr bekommt jeder Haushalt in Langenbeu-
tingen und Neudeck die Osterbroschüre „Der Osterbote - ein Beglei-
ter durch die Ostertage“ in den Briefkasten geworfen. Lassen Sie sich 
durch gute Gedanken und Hoffnung begleiten.
► „Nacht der Verlöschenden Lichter“ an Gründonnerstag
An Gründonnerstag feiern wir den Gottesdienst um 19.00 Uhr in 
der Martinskirche in der Form der „Verlöschenden Lichter“. In einer 
Sprechmotette treten Jünger und Jüngerinnen auf und erklären, wa-
rum sie Jesus verlassen haben und wie es ihnen jetzt geht. Nach 
jeder Erklärung erlischt ein Licht. Am Schluss brennt nur noch eine 
Kerze: Die Jesuskerze. Alle haben ihn verlassen. Der ganze Raum ist 
dunkel. So geht er in die Nacht von Karfreitag. Aber sein Licht brennt.
Dieses Jahr werden wir diesen Gottesdienst wie alle weiteren Got-
tesdienste in der Karwoche und an Ostern ohne Abendmahl feiern.
► Karfreitag Gottesdienst
Karfreitag laden wir Sie herzlich um 10.00 Uhr zum Gottesdienst ein.
► Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit Ensemble vom Mu-
sikverein
Die Auferstehung Jesu von den Toten ist der große Trost und die gro-
ße Hoffnung, die uns gegeben ist für un sere Verstorbenen wie für uns 
selbst. Zur Auferstehungsfeier am Ostermorgen auf dem Friedhof um 
7.30 Uhr laden wir Sie ganz herzlich ein.

► Familiengottesdienst am Ostersonntag
Am Ostersonntag feiern wir einen Familiengottesdienst um 10.00 
Uhr in unserer Martinskirche. Zwar müssen wir auf das gemeinsame 
Singen verzichten, müssen FFP2-Masken tragen und alle weiteren 
Vorschriften einhalten, aber dieses dürfen wir: trotzdem feiern und als 
Familie beieinandersitzen. Wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. So 
lautet auch das Thema: Das Grab ist leer. Unsere Hoffnung ist da und 
niemand und nichts kann sie uns nehmen.
► Evang. Pfarramt in Langenbeutingen
Pfarrer Alexander Köhrer, Hohenloher Straße 11, 74243 Langen-
brettach-Langenbeutingen, Tel. 07946/8783
E-Mail: pfarramt.langenbeutingen@elkw.de
www.kirchengemeinde-langenbeutingen.de
Sekretariat: Elisabeth Panje, Tel. 07946/940631
elisabeth.panje@elkw.de
Dienstzeiten: donnerstags 9.00 - 12.00 Uhr, freitags 14.00 - 16.00 Uhr

Katholische Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Mariä Himmelfahrt ▪ Neuenstadt Kochertürn
Heilig Kreuz ▪ Stein
St. Kilian ▪ Möckmühl

Pfr. Dr. Reji John, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-4, E-Mail: Reji.John@drs.de
Pfr.vikar Benedict Wilson, Kilianstr. 6, 74219 Möckmühl
Tel. 06298/7130, E-Mail: Anil.ChennamkulathWilson@drs.de
Gemeindereferentin Claudia Wahl, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-3 oder 01522/2717487, 
E-Mail: Claudia.Wahl@drs.de
Gemeindeassistentin Melissa Trunk, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-3, E-Mail: Melissa.Trunk@drs.de
Kath. Pfarrbüro Neuenstadt-Kochertürn und Stein
Christina Kaiser, Kirchstraße 2, Neuenstadt
Tel. 07139/931519-1, E-Mail: MH.Neuenstadt-Kochertuern@drs.de
Öffnungszeiten Kochertürn
Pfarrbüro geschlossen
Mittwoch, 24.3.   
Neuenstadt 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + monatliches Jahresgedächtnis
Donnerstag, 25.3. - Verkündigung des Herrn (Hochfest) 
Kochertürn 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + monatliches Jahresgedächtnis
Freitag, 26.3.   
Stein 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Heinrich Herzen
Samstag, 27.3.   
Stein   7.00 Uhr Morgenlob
Neuenstadt 18.30 Uhr Familiengottesdienst zu Palmsonntag, 

Beginn in der Kirche
Sonntag, 28.3. - Palmsonntag, Kollekte für das Heilige Land 
Kochertürn   9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Passionslesung, 

Beginn in der Kirche
Züttlingen   9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Passionslesung, 

Beginn in der Kirche
Stein 10.30 Uhr Familiengottesdienst, Beginn in der Kir-

che
Möckmühl 10.30 Uhr Familiengottesdienst, Beginn in der Kir-

che
Dienstag, 30.3. - Dienstag der Karwoche  
Möckmühl 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Mittwoch, 31.3. - Mittwoch der Karwoche  
Möckmühl 15.30 Uhr Eucharistiefeier in der Seniorenresidenz
Neuenstadt 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 1.4. - Gründonnerstag  
Kochertürn 18.30 Uhr Eucharistiefeier anschließend Ölberg-

andacht
Möckmühl 18.30 Uhr Eucharistiefeier anschließend Ölberg-

andacht
Stein 20.00 Uhr Jugendgottesdienst - wir bitten um vor-

herige Anmeldung im Pfr.büro Kocher-
türn

Freitag, 2.4. - Karfreitag  
Neuenstadt 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Stein 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie

Kirchliche Nachrichten

You’ll never walk alone
Was uns oben hält

Katholische
Männerarbeit

Evang.
Männer-Netzwerk
Württembergnwem

27.03.2021

29. Stuttgarter
Männertag

www.stuttgarter-männertag.de

29. Stuttgarter Männertag

You’ll never walk alone – Was uns oben hält

„Du bist nicht allein!“, das ist eine zentrale Botschaft
nicht nur des christlichen Glaubens. Nicht umsonst
lebt der Song „You‘ll never walk alone“ als Hymne in
den Fußballstadien der Welt. Die Kraft des sozialen
Miteinanders, Brüderlichkeit, Solidarität „durch Dick
und Dünn“, das Durchstehen harter Zeiten ist Grund‐
lage jeder humanen Kultur.

Nach einer gemeinsamen Einstimmung „unten“ in
der Nähe des Hauptbahnhofes gehen, wandern, pil‐
gern wir auf verschiedenen Wegen hinauf zum Hö‐
henpark Killesberg.

Dieses Jahr findet der Männertag im Freien statt.
Die Verpflegung für den Tag bringt jeder selbst mit.
Wir bieten mehrere Routen mit unterschiedlichem
Fokus an.

Die konkreten Angebote, organisatorische Details
und aktuelle Infos finden Sie auf der Homepage.

Da die Pandemie manche Überraschung
bereithält, können Sie sich dort tages-
aktuell informieren, auf welche Weise
der Männertag ablaufen kann:

www.stuttgarter-männertag.de

Foto: Ev. Männer-Netzwerk
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Pfarrbüro Kochertürn geschlossen
Das Pfarrbüro ist vom 6. April bis einschließlich Freitag, 9. April wegen 
Urlaub nicht erreichbar.
Von 5. bis 7. April erreichen Sie in seelsorgerlichen Anliegen Pfr. Be-
nedict unter Tel. 06298/7130.
Am 8. und 9. April erreichen Sie Pfr. Dr. Reji John unter der Telefon-Nr. 
07139/931519-4.
Krankenbesuche in der Seelsorgeeinheit
Die nächsten Besuche zur Krankenkommunion finden am Mittwoch, 
31. März statt.
Monatliches Jahresgedächtnis
Hermine Möß aus Langenbeutingen    2.3.2018
Erich Leix aus Kochertürn     3.3.2016
Anna Warga aus Gochsen     8.3.2016
Katharina Steiniger aus Langenbeutingen   8.3.2017
David Kadoic aus Kochertürn     9.3.2018
Alexander Schimanowski aus Kochertürn 12.3.2020
Margarete Sandel aus Brettach  18.3.2017
Heinrich Voelz aus Gochsen   19.3.2016
Rosalinde Gaukel aus Lampoldshausen 19.3.2019
Klaus Kremsler aus Kochersteinsfeld  27.3.2018
Hans-Dieter Schmalstieg aus Neuenstadt 28.3.2019
Helmut Nied aus Remstal (Bürg)  29.3.2016
Hans-Joachim Jablonski aus Neuenstadt 31.3.2016
Bischof Fürst ruft zur Unterstützung auf - Osterkollekte und 
großherzige Spenden ermöglichen die Umsetzung innovativer 
Ideen durch die Bischof-Moser-Stiftung
Die laufenden Förderprojekte der Bischof-Moser-Stiftung machten 
Mut. Mit ihren reichen Erfahrungen und ihren Bemühungen um krea-
tive pastorale Projekte fördere die Stiftung nicht nur innovative Ideen, 
sondern ermögliche auch deren Verwirklichung, sagt Bischof Fürst. 
Und dies sei größtenteils dank der jährlichen Osterkollekte sowie der 
großherzigen Spenden möglich.
Laut Dominik Wolter, Geschäftsführer der Bischof-Moser-Stiftung, 
werden die Zuwendungen aus der Osterkollekte zur Hälfte dem Stif-
tungskapital zugeführt und zur anderen Hälfte für die Förderung der 
Seelsorgeprojekte verwendet. Er nennt beispielhaft einige Aktivitäten, 
die durch die Stiftung gefördert werden: Im Projekt „Jugend und Mu-
sik“ beim Bischöflichen Jugendamt Wernau etwa unterstütze ein jun-
ger Kirchenmusiker und Theologe Jugendliche bei der Entwicklung 
eigener musikalischer Ausdrucksformen für jugendgemäße Kirchen-
musik; am Wallfahrtsort Heiligenbronn im Dekanat Freudenstadt er-
freue sich eine Ordensschwester wachsender Beliebtheit, denn sie 
werde mit ihren Diensten gerne als Seelsorgerin wahrgenommen und 
in Leutkirch würden im Projekt „Mutmacher“ junge Christen dazu be-
fähigt, sich mit ihren Ideen in Kirche und Gesellschaft zu engagieren. 
„Darüber hinaus ist die Bischof-Moser-Stiftung in weiteren zukunfts-
weisenden pastoralen Initiativen engagiert und ist im Bereich der Sui-
zidprävention tätig“, sagt Wolter. Nachrichten\KW12-21.doc
„Um an diesen Stellen weiter aktiv bleiben zu können, ist die Stif-
tung dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen“, fährt der 
Geschäftsführer fort und weist darauf hin, dass alle, die sich nicht an 
der Osterkollekte beteiligen können, die Stiftungsarbeit auch mit einer 
Spende unterstützen können. Direkte Spenden an die Stiftung wer-
den zur Förderung von Seelsorgeprojekten verwendet.
Die Bankverbindung der Bischof-Moser-Stiftung lautet: IBAN: DE90 
6005 0101 0001 1155 85; BIC: SOLADEST; BW Bank; Verwendungs-
zweck „Ostern 2021“
Weitere Informationen zur Bischof-Moser-Stiftung gibt es im Internet 
unter www.bischof-moser-stiftung.de.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum - Hungertuch 2021
Wir sind verletzlich
Unverletzlichkeit ist eine Lüge
Niemand
entgeht der Wunde,
dem eigenen
dem fremden Hass
suche die Blume
auf dem Knochenfeld:
Blühendes Zeugnis allen Leids.
Aus Meditationen zum Hungertuch Misereor. www.hungertuch.de
Foto: missio

Geo-Caching: wir suchen Ostern
Ab Palmsonntag sind zwei Wochen lang, vom 28.3. bis 11.4., alle ein-
geladen, sich auf die Suche zu machen. Überall in der Seelsorgeein-
heit verteilt warten versteckte Behälter mit kleinen Geschenken und 
Aktionen rund um Ostern auf euch. Mithilfe von GPS-Koordinaten auf 

Möckmühl 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Neuenstadt 18.30 Uhr Jugendkreuzweg - wir bitten um vorheri-

ge Anmeldung im Pfr.büro Kochertürn
Samstag, 3.4. - Karsamstag - Tag der Grabesruhe des Herrn 
Stein 21.00 Uhr Osternachtfeier, Segnung der Oster-

speisen (bitte vollständig in Folie einge-
packt mitbringen)

Möckmühl 21.00 Uhr Osternachtfeier, Segnung der Oster-
speisen (bitte vollständig in Folie einge-
packt mitbringen)

Sonntag, 4.4. - Ostersonntag - Hochfest der Auferstehung des 
Herrn, Bischof-Moser-Kollekte  
Möckmühl   7.45 Uhr Ökumenische Auferstehungsfeier auf 

dem Friedhof
Kochertürn   9.00 Uhr Eucharistiefeier, Segnung der Oster-

speisen (bitte vollständig in Folie einge-
packt mitbringen)

Züttlingen   9.00 Uhr Eucharistiefeier
Neuenstadt 10.30 Uhr Eucharistiefeier, Segnung der Oster-

speisen (bitte vollständig in Folie einge-
packt mitbringen)

Möckmühl 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Kochertürn 18.30 Uhr Vesper am Hochfest Ostern, gestaltet 

von der Schola
Montag, 5.4. - Ostermontag, Bischof-Moser-Kollekte  
Stein   9.00 Uhr Eucharistiefeier
Roigheim   9.00 Uhr Eucharistiefeier
Neuenstadt 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Möckmühl 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Liebe Gemeinde
Nachdem wir im vergangenen Jahr keine Gottesdienste an Ostern 
feiern konnten, sind wir sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr, wenn 
auch unter besonderen Bedingungen, die Ostertage gemeinsam be-
gehen können. Insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie ha-
ben wir erfahren, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist. Ostern 
ist die Antwort Gottes auf die Dunkelheit unseres Lebens. Das Licht, 
das am Ostermorgen aufgestrahlt ist, schenkt uns Trost, Hoffnung 
und Zuversicht. Der Tod hat nicht das letzte Wort, an Ostern siegt 
das Leben.
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams ein frohes und 
gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Dr. Reji John
Gottesdienste
Mit Inkrafttreten der 3. Pandemiestufe des Landes müssen ab sofort 
bei allen Gottesdiensten durchgehend medizinische OP-Masken 
(Einweg) oder FFP2-Masken getragen werden. Zur Kontaktverfol-
gung werden auch weiterhin Ihre Namen/Adressen vor Betreten der 
Kirche festgehalten. Die Daten werden selbstverständlich nach der 
Aufbewahrungsfrist von 14 Tagen vernichtet. Weiterhin gilt der Min-
destabstand von 1,50 Metern. Vereinzelt kann es vorkommen, dass 
alle Plätze in der Kirche belegt sind und weitere Personen leider nicht 
am Gottesdienst teilnehmen können. Um sicherzugehen, einen Sitz-
platz in der Kirche zu erhalten, empfehlen wir eine vorherige telefo-
nische Anmeldung im Pfarrbüro Kochertürn. Bitte melden Sie sich 
unter der Telefon-Nummer 07139/931519-0 donnerstags von 16.30 
bis 18.30 Uhr oder freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr für die Gottesdiens-
te an. So können Sie sicher sein, einen Platz für Ihren gewünschten 
Gottesdienst zu erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung.
Gottesdienste Karwoche/Ostern - wir bitten um Anmeldung
Sie planen einen Besuch im Gottesdienst in der Karwoche und den 
Osterfeiertagen? Wir bitten dringend um vorherige Anmeldung im 
Pfarrbüro Kochertürn. Die Sitzplätze sind begrenzt. Bitte achten Sie 
darauf, ca. 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn einzutreffen, damit 
pünktlich begonnen werden kann.
Ostergottesdienste - wir bitten um Beachtung
Für die Feier der Osternacht am 3. April um 21.00 Uhr in Stein ste-
hen für alle Gottesdienstbesucher kostenlos Osterkerzen zur Mitnah-
me am Eingang der Kirche bereit. Eine Spende kann gerne in das 
bereitgestellte Körbchen gelegt werden.
Die Gemeinde versammelt sich direkt in der Kirche. Der Pfarrer zieht 
allein (evtl. mit Ministranten, liturgischen Diensten) in die Kirche ein.
Das Osterlicht wird coronakonform an die Gottesdienstbesucher 
weitergegeben.
Segnung der Osterspeisen ist möglich. Bitte bringen Sie Ihre Gaben 
komplett in Folie verpackt mit und stellen Sie diese auf den ausgewie-
senen Platz. Die Ordner helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter.
Die Agapefeier nach der Osternachtliturgie entfällt in diesem Jahr.

Kirchliche Nachrichten
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Vereinsmitteilungen

TSV Brettach

TSV-Fotoaktion
Es begann mit einer Handvoll Kickern. Dieser Satz findet sich auch 
in unserer Vereinschronik wieder. Seit der Gründung 1936 wird beim 
TSV Brettach Fußball gespielt.
Im 8. Teil unserer Fotoserie präsentieren wir euch zwei Mannschafts-
fotos aus vergangenen Tagen.
Bild 1 zeigt unsere aktiven Fußballer im Juli 2000. Auf Bild 2 sehen wir 
eine Jugendmannschaft leider ohne genaues Datum.
Die Redaktion hofft auf Hinweisgeber, die Informationen zum genau-
en Datum liefern können.

Fotos: Dieter Niemann

VdK Ortsverband Brettach

Impfmanagement verbessern - Hausärzte sofort ins Boot holen
Auch „junge Ältere“ und chronisch kranke Menschen schnell 
berücksichtigen
Die dringende Verbesserung des Impfmanagements mahnt der So-
zialverband VdK Baden-Württemberg in Bund und Land an. „Ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderung und gerade auch Menschen 
mit chronischen Erkrankungen dürfen nicht länger die Leidtragenden 
der Impfverzögerung sein“, betont Landesvorsitzender Hans-Josef 
Hotz. Der Chef des Südwest-VdK plädiert dafür, schnellstmöglich 
die Hausärzte an den Impfungen gegen COVID-19 zu beteiligen 
und auch den „jungen Älteren“ zügig die Impfung zu ermöglichen. 
Hotz verweist hier auf Menschen im Alter 60 plus, die ohne Impfung 
weiter Gefahr liefen, schwer an COVID-19 zu erkranken, bleibende 
Schäden zurückzubehalten oder auch zu sterben. Mit Blick auf die 
besonders gefährlichen Virusmutationen, die stark gestiegenen Inzi-
denzen und die bereits angelaufene dritte Welle dürfe es keinen wei-
teren Zeitverzug mehr geben. Hotz hebt in diesem Zusammenhang 
sowohl die jahrzehntelange Impfpraxis der Hausärzte als auch das 
besondere Arzt-Patient-Vertrauensverhältnis hervor, das häufig die 
Beziehung Älterer und chronisch Kranker zu ihrem Hausarzt kenn-

unserer Schatzkarte könnt ihr die Verstecke finden, an denen es et-
was zu erkunden und erleben gibt. Weitere Infos sowie die Schatzkar-
te findet ihr in den Kirchen ausgelegt und auf der Homepage. Bleibt 
gespannt und haltet die Augen offen.
Euer Jugendausschuss
Die Feier der drei österlichen Tage (Triduum Paschale oder Tri-
duum Sacrum)
Die Feier der drei österlichen Tage beginnt mit der Abendmesse des 
Gründonnerstags und endet mit der Vesper des Ostersonntags.
Das ganze Triduum gilt als einziges Hochfest. So endet der Gottes-
dienst am Gründonnerstag ohne den abschließenden Segen. Der 
Karfreitag beginnt mit stillem Gebet ohne Eröffnungsgruß des Pries-
ters. Die Feier der Osternacht beginnt in diesem Jahr direkt in der 
Kirche. Es wird kein feierlicher Einzug der Gemeinde mit der neu ent-
zündeten Osterkerze stattfinden. Erst dieser Gottesdienst endet mit 
dem eigentlichen Segen.
Das Werk der Erlösung der Menschen und der vollendeten Verherr-
lichung Gottes hat Christus vor allem durch das Pascha-Mysterium 
vollzogen, in dem er durch seinen Tod unseren Tod überwunden und 
in der Auferstehung das Leben wiederhergestellt hat. Darum sind die 
„drei österlichen Tage“ vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe 
und der Auferstehung des Herrn, der Höhepunkt des ganzen Kirchen-
jahres.

Jehovas Zeugen Versammlung Neuenstadt
In der momentanen Situation über Video-Konferenz
Einladung zum Gedenkgottesdienst - in diesem Jahr per Brief
Der Todestag von Jesus Christus, der sich dieses Jahr am Sams-
tag, 27. März jährt, stellt für viele Christen das wichtigste Ereignis im 
Jahr dar. Jehovas Zeugen erinnern mit Millionen Besuchern weltweit 
jedes Jahr durch einen besonderen Gedenkgottesdienst daran. Da 
wir jedoch aufgrund der Pandemie und zum Schutz unserer Umge-
bung nach wie vor auf Präsenzgottesdienste verzichten, wird dieser 
Gedenkabend am 27. März um 19.00 Uhr per Videokonferenz abge-
halten. 
Einladung per Brief 
Auch auf ihre typischen persönlichen Besuche verzichten Jehovas 
Zeugen derzeit weltweit. Wir laden darum viele unserer Nachbarn 
und Bekannten dieses Jahr per Brief ein. Die Einladung ist wie jeder 
andere Brief von Jehovas Zeugen laut eigenen Angaben freundlich 
gemeint und soll lediglich einen persönlichen Besuch ersetzen. Es 
wird nicht um Spenden gebeten. 
Freitag, 26.3.
19.00 Uhr  Schätze aus Gottes Wort - Themen: „Glaube und Ver-

trauen machen mutig“; „Nach geistigen Schätzen gra-
ben - 4. Mose Kap. 13 Vers 27 - Was berichteten die 
Kundschafter, das den Glauben der Israeliten an Jehova 
hätte stärken können?“ sowie Bibellesung: 4. Mose Kap. 
13 Verse 1-20

19.30 Uhr  Uns im Dienst verbessern - Schulung für das weltweite 
Predigtwerk (Video) u.a. mit dem Vortrag: „Fragen, mit 
denen wir unseren eigenen Glauben überprüfen kön-
nen“ und Besprechung des Themas: „Unsere Freude im 
Dienst vergrößern: Fragen stellen“

19.45 Uhr  Unser Leben als Christ mit Besprechung der Themen: 
„Warum wahre Christen Mut brauchen - um zu predigen 
(Video)“ und „Warum wahre Christen Mut brauchen 
- um neutral zu bleiben (Video)“ sowie Versammlungs-
bibelstudium anhand des Buches: „Die reine Anbetung 
Jehovas - endlich wiederhergestellt!“ - Teil 2 - Weil 
es mein Heiligtum war, das du … verunreinigt hast - 
Thema: „Dein Ende ist jetzt da (3. Teil - Seht, der Tag! 
Seht, er kommt!)“ 

Samstag, 27.3.
19.00 Uhr  Jährliche Feier zum Gedenken an den Tod Jesu
Interessierte Personen wenden sich gerne an einen ihnen bekannten 
Zeugen Jehovas oder nehmen Kontakt mit Sascha Holley, Im Ehnig 
14, 74861 Neudenau, Tel. 0172/6793075, E-Mail: sh@8am.de auf. 
Internet: www.jw.org

Kirchen / Vereinsmitteilungen

Respektiere bitte die Stille

 auf dem Friedhof
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• Biodiversität mit älteren Schülern - Monika Göltenboth, Land-
wirtschaftsamt Hohenlohekreis

• Stationen für den Milchviehbetrieb - Neues Leben für den 
Klassiker - Sissy Beck, Fichtenau, Lernortbetrieb

Das eigene Erarbeiten, Erfahrungsaustausch und Aktuelles aus Lern-
ort Bauernhof BaWü sind ebenfalls Bestandteil der Fortbildung. 
Veranstalter: Bauernverband Schwäbisch Hall Hohenlohe Rems und 
die Landwirtschaftsämter der Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlo-
he, Rems-Murr und Main-Tauber.
Teilnahmekosten: 20,- €
Anmeldung erbeten bis 13.4.2021
Die Teilnahmezahl ist begrenzt auf 30 Personen.
Mail: andrea.bleher@lbv-bw.de, Fax: 07944/9435111

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Die wichtigsten 
Änderungen für Verbraucher*innen
Am 1. Januar 2021 sind Änderungen im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) in Kraft getreten. Das EEG regelt die Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Solarener-
gie und Windenergie. Die Änderungen sollen dazu beitragen, 
dass mehr umweltfreundlicher Strom erzeugt und damit das 
Klima geschützt wird. 
Gleich an mehreren Stellen von den Änderungen betroffen sind 
Verbraucher:innen, die bereits selbst Strom aus Fotovoltaik er-
zeugen oder dies in nächster Zeit beabsichtigen. 
Der Netzanschluss kleiner Anlagen ist jetzt ohne Verzögerung 
möglich:
Stromnetzbetreiber sind zum Anschluss von Fotovoltaikanlagen ver-
pflichtet. Reagiert ein Netzbetreiber nicht unverzüglich mit einem Zeit-
plan auf das Anschlussbegehren eines Verbrauchers oder einer Ver-
braucherin, dürfen diese spätestens nach einem Monat seine Anlage 
(bis 10,8 Kilowatt) anschließen.
Für Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 30 Kilowatt 
muss keine EEG-Umlage für den Eigenverbrauch gezahlt wer-
den, vorher lag die Grenze bei 10 Kilowatt:
Für Anlagen über 30 Kilowatt fällt eine reduzierte EEG-Umlage von 
2,6 Cent je Kilowattstunde an. Zum Vergleich: Für jede aus dem 
Stromnetz gelieferte Kilowattstunde müssen Verbraucher:innen 6,5 
Cent EEG-Umlage bezahlen.
Förderung von Mieterstrom
Bis zum Jahr 2030 soll die Menge an produziertem Solar-
strom fast verdoppelt werden. Damit auch Mieter:innen und 
Wohnungseigentümer:innen den Strom aus der Sonne stärker nutzen 
können, wird der sogenannte Mieterstromzuschlag erhöht. Außerdem 
wird die Mieterstromförderung auch für Strom gewährt, der außer-
halb des Gebäudes der Fotovoltaikanlage an Bewohner innerhalb 
desselben Quartiers geliefert wird. Der Mieterstrom darf sowohl vom 
Anlagenbetreiber selbst als auch von Dritten an Verbraucher:innen 
geliefert werden.
Fortführung des Betriebs alter Fotovoltaik-Anlagen (über 20 
Jahre alt)
Für Solar-Anlagen, die 2001 oder früher in Betrieb genommen wur-
den, ist der Anspruch auf Förderung ausgelaufen. Die Regelungen 
des neuen Gesetzes ermöglichen es den betroffenen Anlagenbe-
treibern, weiterhin Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Für den 
Strom erhalten sie keine Förderung mehr, aber einen üblichen Markt-
preis. Diese Übergangsregelung gilt bis 2027.
Sollten Sie Fragen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, zu Ihrer Fo-
tovoltaikanlage oder zum Mieterstrom haben, lassen Sie sich von 
den Energieberater:innen der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg online, per Telefon oder persönlich beraten. Weitere Informati-
onen unter verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter Tel. 
0800/809802400

zeichne. „Hausärzte sind in der Regel in der Lage, schnell mit ihren 
älteren und mit ihren chronisch kranken Patienten Kontakt aufzuneh-
men“, ist der VdK-Landeschef überzeugt. Zudem könne man so viele 
dieser Patienten vor dem zumeist zermürbenden Ausharren in der 
Warteschlange am Telefon 116117 oder im virtuellen Warteraum des 
Internetimpfportals bewahren und Impffrust vermeiden. Zugleich kön-
ne auf diesem Wege - auch angesichts knapper Ressourcen - für eine 
schnellere Impfung weiterer vulnerabler Gruppen gesorgt werden, so 
Hans-Josef Hotz abschließend.
Peter Schumacher, Vorsitzender

Sonstige
Bekanntmachungen

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2021
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen Pflege 
und Entwicklung von Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg 
vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsformen küm-
mern, können sich um den Kultur land schaftspreis 2021 bewer-
ben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte unse-
res Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den bewuss ten und 
nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie stiften Identität und 
sind somit Teil der Zukunft unserer Heimat. Jeder, der sich um ihre 
Pflege sorgt, ist Vorbild und verdient öffent li che Aner ken nung“, erläu-
tert Dr. Bernd Langner, Ge schäftsführer des Schwäbischen Heimat-
bun des, die Intention des mit über 10.000 Euro dotierten Preises. Be-
sonderes Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur Ver-
mark tung der Produkte und zur Öffent lichkeitsarbeit. Im Fokus stehen 
aber auch Streu obstwiesen, Weinberge in Steillagen, beweidete Wa-
cholderheiden oder die gelun gene Rekultivierung eines Steinbruchs.
Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturlandschaftspreis ist 
einer der Haupt preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Das 
Preisgeld stellen der Spar kas sen verband Baden-Württemberg sowie 
die Spar kas sen stiftung Umweltschutz zur Verfü gung. Der seit 1991 
vergebene Kultur land schafts preis zeichnet Privatleute, Vereine und 
ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit min destens drei Jahren en-
gagieren. Be werben können sich Teilnehmer aus dem Vereins gebiet 
des Schwäbischen Heimat bun des, also den ehemals würt tem ber gi-
schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes.
Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Doku-
mentation, Sicherung und Restaurierung von Klein denk malen. Dazu 
können Gedenksteine, steinerne Ruhe bänke, Feld- und Wege kreu-
ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser oder Feldunter-
stände gehören. Preiswürdig kann auch die inhaltliche Aufbereitung in 
Ge stalt eines Buches sein.
Annahmeschluss für schriftliche Bewerbungen im Format DIN A4 ist 
der 30. April 2021. Kostenlose Broschüren mit den Teil nah me bedin-
gungen und der Be schreibung preis gekrönter Projekte der Vorjahre 
sind beim Schwäbischen Heimat bund in Stutt gart sowie bei allen 
württembergischen Spar kas sen erhältlich. Sämtliche In for matio nen 
sind auch unter www.kulturlandschaftspreis.de abrufbar. Die Ver lei-
hung findet im Herbst 2021 im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung statt.

Bauernverband Schwäbisch Hall Hohenlohe Rems
Fachexkursion Lernort Bauernhof
Apfelanbau und Biodiversität auf dem Bauernhof
Herzliche Einladung an aktive Lernort Bauernhof-Betriebe und Neu-
einsteiger zur Fachexkursion.
Am 16.4.2021 von 9.00 bis 16.00 Uhr in Öhringen-Baumerlen-
bach, Obsthof Rembold
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Lage wird die Schulung ver-
mutlich im Online-Format stattfinden.
Im Fokus der Schulung steht die handlungsorientierte Vermittlung 
landwirtschaftlicher Themen für Schulklassen auf dem Bauernhof:
• Erwerbsobstbau Apfel - Einstieg in die Hoferkundung und 

Hofstationen, Einsatz von Nützlingen -Katja Rembold, Lernort 
Betrieb

• Erkundung Streuobstwiese - Ann-Kathrin Käppeler, Projektlei-
tung Lernort Bauernhof Ba-Wü

Sonstige Bekanntmachungen

Fragen zur Zustellung
Ihres Mitteilungsblattes:

07033/6924-0
www.nussbaum-lesen.de
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Earth hour
Licht aus. Klimaschutz an
Landratsamt Heilbronn und Kommunen im Landkreis beteiligen 
sich an der Aktion „Earth Hour“
Lichtschalter, ein oder aus? Klimaschutz, ja oder nein? Weltweit stim-
men Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 
2021 für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 27. März um 
20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Auch das Landratsamt Heil-
bronn ist in diesem Jahr wieder dabei und schaltet die Beleuchtung 
am Turm des Erweiterungsbaus und am Kunstwerk an der Rückseite 
des Parkhauses ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klima-
schutz zu setzen. Damit beteiligt sich das Landratsamt zum fünften 
Mal an der weltweiten Aktion Earth Hour.
In Bad Friedrichshall, Brackenheim, Eppingen, Güglingen, Ilsfeld, 
Ittlingen, Massenbachhausen, Neckarsulm, Pfaffenhofen, Schwai-
gern, Untereisesheim, Untergruppenbach und Zaberfeld gehen in 
vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten ebenfalls die Lichter aus. 
In Untereisesheim können sich Bürgerinnen und Bürger dank einer 
Aktion der Fairtrade-Steuerungsgruppe eine kostenlose Kerze mit 
Infoblatt in den Läden abholen und zur Earth Hour zu Hause bei 
Kerzenlicht zusammensitzen.
Mit der Aktion „Earth Hour“ setzen die Umweltorganisation World 
Wide Fund of Nature (WWF) und mehrere Tausend Städte in über 
180 Ländern der Welt ein Zeichen für den Klimaschutz, indem für 
eine Stunde die Beleuchtung von Gebäuden abgeschaltet wird. 
Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, dar-
unter Wahrzeichen, wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in Lon-
don und die Christusstatue in Rio de Janeiro.
Die Earth Hour fi ndet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. 
Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile 
wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 
Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, 
allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr.
Wer die Klimaschutz-Aktion unterstützen möchte, kann sich unter 
www.wwf.de/earth-hour anmelden und sich beispielsweise durch die 
Abschaltung der Fassaden-, Zimmer- oder Gartenbeleuchtung an 
der Earth Hour beteiligen.
Alle teilnehmenden Städte und Gemeinden sind auf der Karte des 
WWF zu sehen: www.wwf.de/earth-hour
Weitere Informationen sowie Materialien für die Pressearbeit fi nden 
Sie unter http://www.wwf.de/earthhour/
Übersicht der Teilnehmer und Aktionen (Stand: 16.3.2021)

Heilbronner · Hohenloher · Haller Nahverkehr
Mit Bus und Bahn durch die Osterferien
Vom 1. bis zum 9. April sind offi ziell in ganz Baden-Württemberg Os-
terferien. Bereits am 31. März haben nahezu alle Schulen im HNV-
Land einen beweglichen Ferientag eingeplant. Das heißt vom 31. 
März bis zum 9. April wird im ganzen HNV nach dem Ferienfahrplan 
gefahren.
Fahrgäste sollten sich rechtzeitig in „ihrem“ Fahrplan informieren, ob 
„ihre“ Fahrten mit einem F (nur in den Ferien) oder einem S (nur an 
Schultagen) gekennzeichnet sind. Dies ist während der Osterferien 
sowohl im Regionalverkehr des Landkreises Heilbronn, im Hohenlo-
hekreis, als auch in den Stadtverkehren Neckarsulm und Heilbronn 
(Linien 11 und 64) zu beachten.
Tipps für Schüler
Für alle Inhaber eines gültigen Sunshine-Tickets oder einer KidCard 
im Abonnement des HNV gilt auch während der Osterferien: Das 
Ticket wird zum „Ferienpass Franken“. Damit habt ihr freie Fahrt im 
HNV-Land und darüber hinaus im gesamten Kreisverkehr Schwä-
bisch Hall.
Detaillierte Informationen gibt es auch beim befördernden Verkehrs-
unternehmen oder unter www.h3nv.de.

Sonstige Bekanntmachungen

SozialeDienste

- In gutenHänden -

Anzeige

Betreuung,BegleitungundHilfe imHaushalt
Cäcilienstraße 3, 74072Heilbronn
07131 6493916
www.paritaet-hn.de

EssenaufRädern
Happelstraße 17 a, 74074Heilbronn
07131 649390
www.paritaet-hn.de

EssenaufRädern&HauswirtschaftlicheHilfe ·DerParitätische

Die Aufgabe lautet, die leeren Felder so mit Ziffern von 1 bis 9 zu füllen, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem der kleinen 
3x3-Quadrate jede der Ziffern von 1 bis 9 genau einmal vorkommt. Die Auflösung des Rätsels finden Sie in den ePaper-Ausga-
ben der Amts- und privaten Mitteilungsblätter von Nussbaum Medien St. Leon-Rot unter lokalmatador.de/epaper.
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Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?
Im Notfall kann diese entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!

Bitte machen Sie kein Leerzeichen vor einem Satzzeichen.

„Leerzeichen , die vor Satzzeichen stehen , sind falsch !
Bitte achten Sie darauf , diese Leerzeichen zu vermeiden . “

Tipp für unsere Autoren

Satzzeichen
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Natur in Baden-Württemberg

SOS Eichhörnchen 

Wenn Jungtiere aus ihren Kobeln fallen, brauchen sie Hilfe
Stuttgart. (BUND). Egal ob 
Alleen, Gärten, Friedhöfe 
oder Parks – Eichhörnchen 
haben unsere Städte erobert. 
Die Nager gehören vielleicht 
zu den beliebtesten Wildtie-
ren. Sie sind schwindelfreie 
Kletterer, fleißige Nusssamm-
ler und sehr anpassungsfähig. 
Von März bis August kommen 
die Jungen zur Welt. Wenn ein 
Jungtier aus seinem Nest fällt, 
braucht es meist tatsächlich 
Hilfe.

Ein Eichhörnchen-Junges in 
Not erkennt man daran, dass 
es seine Scheu vor Menschen 
ablegt und sich leicht einfan-
gen lässt. Das kommt vor, wenn 
Eichhörnchen ihre Mutter ver-
lieren. Dann kann es sein, dass 
die Kleinen in ihrer Verzweif-
lung Menschen hinterherrennen 
oder ihnen sogar die Hosenbei-
ne hochkrabbeln. 
Als Erste-Hilfe-Maßnahme ist 
es wichtig, Jungtiere warm zu 
halten. Wickeln Sie das Eich-
hörnchen in ein Handtuch oder 

einen Schal. Wenn Sie beides 
nicht zur Hand haben, hilft auch 
eine warme Jackentasche.

Erste Hilfe  
für einsame Jungtiere
Danach suchen Sie die Umge-
bung nach der Mutter oder wei-
teren hilflosen Geschwistern ab. 
Ist die Mutter in der Nähe, set-
zen sie das Junge mit der wär-
menden Hülle auf dem Boden 
ab und entfernen sie sich ein 
gutes Stück. Die Mutter wird 
versuchen ihr Junges zurück ins 
Nest zu holen. Kommt die Mut-
ter nicht oder ist das Eichhörn-
chen verletzt, nehmen Sie Kon-
takt zu einer Wildtierauffangsta-
tion auf. In der Zwischenzeit 
kann das Eichhörnchen mit 
einer selbst hergestellten Elek-
trolytlösung versorgt werden. 
Dazu werden 200 Milliliter 
Fencheltee mit einem Teelöffel 
Honig und einer kleinen Prise 
Salz gemischt. Eine Wärmfla-
sche mit Körpertemperatur hält 
das Jungtier in einer kleinen Kis-
te oder einem Korb warm.

Marder, Habichte und Eulen 
sind natürliche Feinde der Klet-
terkünstler, in Wohngebieten 
spielen jedoch Katzen eine gro-
ße Rolle als Fressfeinde. Die ers-
ten Monate sind für die Jungtie-
re besonders gefährlich. Nach-
dem die Winzlinge in den ersten 
Wochen von der Mutter gesäugt 
wurden, verlassen sie irgend-
wann unerfahren den Kobel und 
sind leichte Beute. Droht Gefahr, 
reagiert die Mutter blitzschnell 
und bringt das Junge in das Nest 
zurück. Erst nach etwa zwölf 
Wochen verlässt sie die Jungen.

Eichhörnchen helfen 
Städte können wieder zu attrak-
tiven Lebensräumen für Eich-
hörnchen werden. Hier fehlt 
es oft an Nahrung, Wasser und 
geeigneten Nistplätzen. Die ein-
fachste Regel: Alte Bäume stehen 
lassen! Diese bieten, besonders 
wenn Totholz vorhanden ist, 
auch für viele andere Tiere gute 
Lebensbedingungen. Ansons-
ten reichen oft schon ein paar 
Handgriffe, um den flauschigen 
Mitbewohnern zu helfen und 
den eigenen Garten „hörnchen-
freundlich“ zu gestalten.
Pflanzen Sie nuss- und frucht-
tragende Gehölze, wie Hasel-
nuss, Walnuss oder Buchen, 
Kastanien und Obstbäume. 
So können sich die sympathi-
schen Nager mit genügend Vor-

räten eindecken. Regentonnen 
können zur Todesfalle werden, 
machen Sie deshalb unbedingt 
einen Deckel oder ein stabiles 
Drahtnetz darüber und stellen 
Sie als Tränke flache Schalen mit 
Wasser auf. Diese Tränken neh-
men auch Vögel gerne an. Wilde 
Ecken in Gärten sind außerdem 
pflegeleicht und schaffen auch 
für Igel und Wildbienen Lebens-
räume. Dazu kann in einem Teil 
des Gartens die Wiese stehen 
gelassen werden und Laub und 
Geäst auf einem Haufen gesam-
melt werden. Dies ermöglicht es 
den Tieren, Material für ihren 
Unterschlupf zu sammeln.

Eichhörnchen sind äußerst geschickte Kletterer. 
 Foto: Christine Ellerbrock/BUND BW

Über Eichhörnchen 
Der Name stammt entweder 
von dem indogermanischen 
Wort aik „Eiche“ beziehungs-
weise „Eicheln“ ab oder vom 
althochdeutschen aig - „sich 
schnell bewegen“. 
Die Ohren 
sehen außer-
dem von 
weitem aus 
wie Hörn-
chen. Das 
Eurasische 
E i c h h ör n -
chen (Sciu-
rus vulgaris) ist 
ein Nagetier aus 
der Familie der Hörn-
chen (Sciuridae) und der ein-
zige mitteleuropäische Vertre-
ter seiner Gattung. Sein cha-
rakteristischstes Merkmal ist 
der lange buschige Schwanz, 
der mit bis zu 20 Zentimetern 
nochmal fast genauso lang ist 
wie der Körper der Nager.
Die Fellfarbe des heimischen 
Eichhörnchens variiert je 

nach Region und Jahreszeit 
stark und reicht von fuchsrot 
bis braunschwarz. Im Gegen-
satz zu den Britischen Inseln 
und Norditalien ist das Ame-

rikanische Grauhörn-
chen bei uns noch 

nicht einge-
wandert. Dies 
ist eine inva-
sive Art, die 
das Europä-
ische Eich-
h ö r n c h e n 

verdrängt und 
bedroht. Es gibt 

also keinen Grund 
schwarze oder graue 

Eichhörnchen zu verscheu-
chen.
Nur jedes vierte bis fünf-
te Eichhörnchen überlebt die 
ersten Wochen. Erreicht es ein 
Alter von etwa sechs Monaten, 
liegt seine durchschnittliche 
Lebenserwartung bei ungefähr 
drei Jahren. In Gefangenschaft 
werden sie sogar bis zu zehn.

Foto: Christoph Böhme

 Foto: Christine Ellerbrock/BUND BW
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Das obere Bild unter-
scheidet sich jeweils durch
zehn Veränderungen
von dem Bild darunter.
Welche sind es?

Finde die zehn Fehler!
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Ein Angebot von

Click &Meet –
Eröffnung trotz
Lockdown
Krauser, 69168 Wiesloch

partner.kaufinbw.de

Ein Angebot von

Machen Sie sich jetzt startklar –
mit kaufinBW und „Click & Meet“

Ermöglichen Sie Ihren Kunden eine
einfache Online-Terminbuchung
über das Termintool. Sie können
damit Ihr Kundenaufkommen steu-
ern und die benötigten Daten zur
Kontaktnachverfolgung erfassen.

Kontaktieren Sie uns und profi-
tieren auch Sie von der einfachen
Reservierungslösung und ermög-
lichen Sie Ihren Kunden die Online-
Terminbuchung für Ihr Geschäft

Kontaktieren Sie uns jetzt und
profitieren auch Sie von kaufinBW.

Die digitale Heimat für Unternehmen
aus Baden-Württemberg
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Foto: AlexRaths/iStock/GettyImagesPlus

TIPPS FÜR DEN
FRÜHJAHRSPUTZ

Jedes Frühjahr aufs Neue stellt sich die Frage: Was gilt es beim Großreinemachen zu beachten? Mit der richtigen Einstellung und etwas
Musik lässt sich die Laune positiv beeinflussen und alles geht leichter von der Hand. Und wie so oft lohnt es sich, zunächst einen konkre-
ten Plan aufzustellen. Dann kann es losgehen – mit viel Vorfreude auf ein sauberes Zuhause.

Ob man den jährlichen Früh-
jahrsputz als Last oder Lust
ansieht, ist reine Einstellungs-
sache. Denn mit etwas Planung,
den richtigen Materialien und
vor allem einer positiven Hal-
tung kann das Großreinema-
chen als Auftakt in die frische
Saison richtig Spaß machen.
Entweder nimmt man sich ei-
nen festen Tag vor oder wartet
ab, bis die Frühjahrssonne die
Lebensgeister weckt – und man
von ganz alleine Lust bekommt.

Mit guter Laune
Pflichten verrichten

Und die richtige Musik steigert
die gute Laune sogar noch, da
darf gerne laut aufgedreht und
mitgesungen werden. Dann
fehlen nur noch die passenden
Produkte und ein guter Plan.
Am Anfang steht die individu-
elle Checkliste. Zur Vorberei-
tung gehört auch, vorhandene

Produkte zu prüfen und feh-
lende zu besorgen. Reiniger
gegen Kalk am Spülbecken, im
Bad und WC sowie gegen Fett-
schmutz in der Küche sollten
ebenso einsatzbereit sein wie
Pflegemittel für Böden undMö-
bel und Utensilien wie Tücher,
Eimer oder Bürsten. Was ist
vorhanden, was fehlt?

Die richtigen Produkte
als Erfolgsgaranten

Hilfreich sind Küchenreiniger
gegen Fettschmutz, saure Rei-
niger gegen Kalk sowie Pflege-
mittel für Oberflächenschutz
und Glanzerneuerung für die
Fußböden. Ob Marmor, Stein,
Holz, Laminat oder Teppich:
Hier geht es um Details. Auch
für Holzmöbel und Sofas wird
zur Pflege oder Farbauffri-
schung das richtige Produkt be-
nötigt. Auch kleine 5-Liter- und
große 10-Liter-Eimer, Putz-

lappen, Staubtücher, Schwäm-
me, Bürsten, Bodentücher und
Schrubber oder Wischsystem
sind erforderlich. Das alles in
fröhlichen Farben zaubert so
manchem Putzmuffel ein Lä-
cheln ins Gesicht. Angenehm
duftende Produkte wiederum,
das kennt man vomWäschewa-
schen, beflügeln den Geruchs-
sinn.

Zuerst planen und klar Schiff
machen – dann putzen!

Vor dem eigentlichen Putzen
kommt die Planung: Wird lie-
ber einen Raum nach dem an-
deren gesäubert oder sollen
gleiche Tätigkeiten wie Fenster-
putzen oder Staubsaugen zu-
sammengefasst und jedes Zim-
mer mehrmals besucht werden?
Denn wo man mit dem Früh-
jahrsputz beginnt, bleibt den
eigenen Gewohnheiten und
Vorlieben überlassen. Generell
gilt dabei immer: von hinten
nach vorne und von oben nach
unten putzen.
Doch bevor es richtig los-
geht, wird noch aufgeräumt.
Dabei bietet sich die Gelegen-
heit, gründlich auszumisten:
die Zeitschriften aus dem letz-
ten Jahr, den Mantel, den man
immer nochmal tragen wollte
oder nicht mehr verwendba-
re Lebensmittel, die sich ganz
hinten im Schrank verstecken.

Entrümpeln vor dem Groß-
reinemachen ist sinnvoll, denn
es verschafft Überblick und er-
leichtert die Arbeit. Das große
Putzen, Reinigen und Pflegen
startet man schließlich am bes-
ten mit einer leichten Tätigkeit
wie dem Abstauben, um in
Schwung zu kommen. Gerade
beim Frühjahrsputz sind vor
allem versteckte Ecken nicht zu
vergessen und auch mal Möbel
zu verrücken, um überall hin-
zukommen.

Frühjahrsputz als
Familien-Event

Manche fühlen sich beim Put-
zen zudem in Gesellschaft wohl.
Gelingt es, die Unterstützung
durch die Familie zu gewinnen,
kann man sich bei der anschlie-
ßenden Belohnung – ob Kaffee
und Kuchen oder ein Glas Sekt
für die Erwachsenen – gemein-
sam an der geschaffenen Ord-
nung erfreuen.
(Industrieverband Körperpfle-
ge- und Waschmittel e. V./red)

Foto: TatyanaGl/iStock/Thinkstock

Mit Sound und Systematik: So macht der Frühjahrsputz Spaß

Reinigungsmittel,
Utensilien & mehr

gibt‘s auf

www.kaufi nbw.de



Mit diesen Produkttipps bekommen wir dich
munter durch die Zeitumstellung.
Mit diesen Produkttipps bekommen wir dich

Anti-Mor genmuff el

kaufinBW ist ein Angebot von

*Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht. Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.*Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht. Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung. *Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht. Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung. *Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht. Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung. 

www.kaufinbw.de/sommerzeit

von DQUADRAT
71634 Ludwigsburg

Dquadrat-stores
RÄDER MIX & MATCH TASSE ‘RANKEN‘
Das bedruckte Porzellan ist nicht spülmaschinenfest, sondern
nur spülmaschinengeeignet.
Farbe: weiß. Durchmesser: 9 cm, Höhe: 8 cm.

von EURONICS XXL Spiess
68789 St.Leon-Rot

Bosch
TAT7203
Anzahl der Toastscheiben: 2. Elektr. Röstzeitsteuerung. Abschaltautoma-
tik. Krümelentleerung: Krümelschublade. Röstgradregelung: stufenlose
Röstgradregelung. Wiedererwärmungs-Funktion.

von Biebrach & Dörr Kaffeewelt
70188 Stuttgart-Ost

Biebrach & Dörr
Espresso Roma
Die kräftige Röstung verleiht diesem Espresso einen ausgeprägten,
würzigen Geschmack und eine angenehm schokoladige Zartbitternote.
Unser Nürnberger Röster verwendet ausschließlich hochwertige Arabica
Hochlandbohnen und Gourmet Robustabohnen.

von DQUADRAT
71634 Ludwigsburg

Dquadrat-stores
GRÜN&FORM OLIVENHOLZ BRETTCHEN
Unser Olivenholz kommt aus Tunesien. Olivenholz ist ein langlebiges
Produkt, wenn es gut gepflegt wird. Wir empfehlen Ihnen das Holz
regelmäßig mit Olivenöl und einem Tuch zu pflegen und es per Hand
abzuwaschen.

von heimathafen
71726 Benningen am Neckar

POIS
Alfarrobeirahonig 500g
Alfarrobeirahonig 500g - Johannisbrotbaumhonig – besser als Schokolade.

von EURONICS XXL Spiess
68789 St.Leon-Rot

Graef
ES 402 Salita + CM 202 Kaffeemühle
Gerätekombination: Espresso/Cappuccino/Kaffee-Gerät. Aufheizdauer
(Sek.): 35. Max. Anzahl der Tassen: 2. Abtropfschale: abnehmbare Ab-
tropfschale. Abnehmbares Abtropfgitter. Wahlschalter: Bedienung durch
Drehregler. Betriebskontrollanzeige.

Dquadrat-stores
GESCHENKSET KAFFEEPAUSE
Mit diesem Set verschenken Sie eine schöne Auszeit. Schöne weiße Tasse
und kleine Milchkanne im schlichten weiß mit erhabenem Motiv. Ranken
zieren die Tasse außen herum und ein kleines Blatt ist am Tassenboden
versteckt.

von Blue 50`s
74374 Zaberfeld

Blue 50`s
Coffee Collage - Aromadose
Wer schon einmal in Italien war, kennt die schönen Schilder in den
Cafeterias, auf denen verschiedene Varianten Kaffee beworben werden.
Und so schmücken diese Schilder inzwischen auch vielfach die Wand neben
der heimischen Cappuccino-Maschine.

von EURONICS XXL Spiess
68789 St.Leon-Rot

JBL
Tuner 2
In der Küche. Im Schwimmbad. Im Park. Jetzt kannst du deine DAB/
DAB+/UKW-Lieblingssender überallhin mitnehmen, wohin der Tag dich
auch führt. Der JBL Tuner 2 ist ein kompaktes, tragbares Radio mit klarem
Sound, Bluetooth und 12 Stunden Wiedergabezeit.

von Kosmetikinstitut Balz
72144 Dußlingen

labiocome
Aloe Vera bio cell cream de luxe
Exklusive 24-Stunden Tagescreme mit angenehmem Duft für jede an-
spruchsvolle Haut. Sie verleiht Ihrer Haut einen zarten Schimmer, macht
ein samtweiches, geschmeidiges Haugefühl und verleiht mehr Spannkraft
.Sie rundet die Aloe-Vera-Systempflege perfekt ab.

9,50 € DEAL

8,00 €*
2%Cashback

56,80 €*
2%Cashback

229,00 €*
1%Cashback

99,00 €*
1%Cashback

24,95 €*
3%Cashback

82,06 €*
1%Cashback

36,90 €*
3%Cashback

11,90 €*
2%Cashback

9,99 €*
3%Cashback

18,90 €*
3%Cashback

munter durch die Zeitumstellung.

Graef
ES 402 Salita + CM 202 Kaff eemühle 
Gerätekombination: Espresso/Cappuccino/Kaff ee-Gerät. Aufheizdauer 
(Sek.): 35. Max. Anzahl der Tassen: 2. Abtropfschale: abnehmbare Ab-

labiocome
Aloe Vera bio cell cream de luxe
Exklusive 24-Stunden Tagescreme mit angenehmem Duft für jede an-
spruchsvolle Haut. Sie verleiht Ihrer Haut einen zarten Schimmer, macht 

Jetzt Produkte lokaler Anbieter online bestellen und liefern lassen oder vor Ort abholen.

von DQUADRAT
71634 Ludwigsburg
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Einrichtungsleitung (m/w/d)

für unsere Kindertageseinrichtung Wiesenweg

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

für unseren Waldkindergarten und
unsere Kindertageseinrichtungen
Jetzt online bewerben unter

tegedu
DAS fruchtige Essig-Set

tegedu
DAS Likör-probier-Set - Fruchtig

tegedu
BBQ-Grillpaket

tegedu
Für Naschkatzen... Nervennahrung

Diese und viele weitere Angebote auf:

*Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise inkl. MwSt. Produkte können von Abbildung
abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.

Anbieter der Woche

26,90 DEAL

24,90 €*
2%Cashback

26,90 DEAL

24,90 €*
2%Cashback

34,90 DEAL

31,90 €*
2%Cashback

27,50 DEAL

24,90 €*
2%Cashback

„Der Treffpunkt guten Geschmacks“
Das breite Sortiment bietet
Feinkost und Spirituosen so-
wie die unterschiedlichsten
Geschenkideen.

Neben namhaften Rummar-
ken wie Plantation, Don Papa
oder El Dorado sind zudem
Whiskys der Marken Tober-
mory, Auchentoshan sowie
Blair Athol vertreten. Wein-
liebhaber stöbern in vollen
Regalen zwischen Pinot Gri-
gio, Pinotage, Merlot und vie-
len weiteren Sorten.

Skulpturen, Kerzen, Wind-
lichte, Teekannen und ande-
re dekorative Gegenstände
sind beliebte Geschenkideen
und verschönern das eigene
Heim. Abgerundet wird das
vielseitige Sortiment durch
hochwertige Öle, Essige,
Tees und die große Auswahl
an Pralinen. Das freundliche
und kompetente Team berät
dich gerne in allen Fragen
rund um die köstlichen Pro-
dukte. Schau gerne vorbei
und stöbere im abwechs-
lungsreichen Sortiment.

TeGeDu - Schleichs Genußladen
69168 Wiesloch

kaufi nbw.de/tegedu

Versandkostenfrei ab 20 €

22 |
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GASTRONOMIE

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Gruber und Uhler
GmbH
Riemenstraße 35
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 4273
www.gruber-uhler.de

Alles aus einer Hand!
Bei Unfallschäden wird Ihnen bei Gruber und Uhler schnell
und unkompliziert geholfen. Kürzeste Standzeiten und eine
fachmännische Reparatur Ihres Schadens sind garantiert.
Probieren Sie uns aus.Wir freuen uns auf Sie!

Ein Anruf genügt, alles Weitere erledigen wir. Bleiben Sie mobil bei einem selbstver-
schuldeten Unfall mit einem kostenlosen Kleinwagen von uns.

Gratis Kleinwagen bei selbstverschul-
detem Unfall/Glasschaden

VonMontag, 29. März bis
Samstag, 3. April

von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr und
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

und Sonntag, 4. April
von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Sie erreichen uns ab 9:00 Uhr
unter Telefon 07946 1530

Vorbestellungen für Karfreitag und
Ostersonntag bitte bis spätestens

Donnerstag, 1. April

Schnitzelmit Kraut-/Kartoffelsalat/Bratkartoffeln 8,00 €
Pökelbratenmit Kraut-/Kartoffelsalat/Bratkartoffeln 7,50 €
Bratwurstmit Kraut-/Kartoffelsalat/Bratkartoffeln 6,50 €
Krautspätzle 6,50 €
Überbackenes Brätbrot 5,50 €
Obatzter 5,00 €
Brätbrot 4,00 €
Spätzle 2,50 €
Bratkartoffeln 2,20 €
Kartoffelsalat 1,80 €
Kraut 1,80 €
Schwarzwälder-Kirsch-Becher 3,50 €
KARFREITAG ZUSÄTZLICH
Kabeljaufilet in Senfsoße mit Bratkartoffeln und grüner Salat 13,50 €
Maultaschen in der Brühe mit Kartoffelsalat 6,50 €
Maultaschenmit Ei gebacken und grünem Salat 7,00 €
OSTERSONNTAG ZUSÄTZLICH
Portion Kabeljaufilet 9,00 €
Portion Lammbraten 8,50 €
Portion gefüllter Schweinebauch 7,50 €
Portion panierte Schnitzel 5,00 €
Bratkartoffeln 2,20 €
Spätzle/Kartoffelgratin 2,50 €
Speckbohnen 3,00 €
Beilagensalat 3,00 €
Unser nächster Termin zum Abholen ist vonMo., 12. April bis So., 18. April

Angebot für Samstag, den 27.03.2021
und Mittwoch, den 31.03.2021

Gefüllter Schweinebraten kg 10,00 €
Schweinebauch auch als Steak mariniert kg 8,50 €
Rostbraten kg 21,50 €
Presswurst kg 9,00 €
Landjäger und Pfefferbeißer kg 11,00 €
Presskopf kg 10,50 €
Gekochter Schinken kg 14,00 €

Hofmetzgerei Meister KG
Seehof 1 · 74626 Bretzfeld-Waldbach

Telefon 0177 /4974470
E-Mail: info@hofmetzgerei-meister.de

Öffnungszeiten:
mittwochs von 14–18 Uhr

und
samstags von 8–12 Uhr

Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung und Produktion

Zuverlässige Ferienjobber (m/w/d, 16+) für unsere
Produktion während Pfingst- u. Sommerferien gesucht.

Junge Familie sucht Bauplatz.
Möchten Sie Ihren Bauplatz verkaufen oder kennen Sie je-
manden der uns weiterhelfen kann? Dann freuen wir uns
auf Ihr Angebot unter  Tel. 01628494881

GESCHÄFTSANZEIGEN

Lokale Coupons
Nutzen Sie Ihre Vorteile als Leser!

Der Coupon ist vor dem Zahlungs- bzw. Kassiervorgang vorzu-
legen, um den Vorteil in Anspruch nehmen zu können. Bei indivi-
duellen Preisvereinbarungen entfällt der Vorteil. Gegen den Verlag
besteht von Seiten des Couponbesitzers kein Rechtsanspruch auf
Gewährung der Vorteile beim Leistungspartner. Sie können alle Part-
ner aufwww.lokalmatador.de/vorteilsclub einsehen.
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Auftrag1447351, KdNr.326760, StichwortPalette Briketts- Kiste BierZeilweg 11, 74850 Schefflenz, Tel. 06293 795800

Zu jeder gekauften
Palette Briketts erhalten

Sie eine Kiste Bier GRATIS!*

*nur solange der Vorrat reicht

www.nussbaum-medien.de

13Kalenderwoche

– An unsere Anzeigenkunden –

Geänderter Anzeigenschluss
aufgrund Karfreitag

Anzeigenschlüsse sind nicht verlegt.

AusnahmenderAnzeigenschlüsse
Anzeigenschlüsse von Assamstadt, Eberstadt, Krautheim, Brackenheim, Clee-
bronn, Lauffen, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Zaberfeld, Güglingen,
Neckartal und Zabergäu sind um einen Tag nach vorne verlegt.

Alle Anzeigenschlüsse sind um einen Tag nach hinten verlegt.

– An unsere Anzeigenkunden –

Geänderter Anzeigenschluss
aufgrund Ostermontag

14Kalenderwoche

AusnahmenderAnzeigenschlüsse
Assamstadt, Eberstadt, Krautheim, Brackenheim, Cleebronn, Lauffen, Neckar-
westheim, Nordheim, Zaberfeld, Güglingen, Neckartal und Zabergäu bleiben
unverändert.
Der Anzeigenschluss für Leingarten wird auf Dienstag, 12 Uhr verlegt.

EineÜbersicht desVerbreitungsgebiets
von Nussbaum Medien St. Leon-Rot und Nussbaum Medien Bad Rappenau finden Sie
unter www.nussbaum-medien.de/ueber-uns/verbreitungsgebiet

Mo Di Mi Do Fr Sa So
29.03. 30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04.

Mo Di Mi Do Fr Sa So
05.04. 06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 11.04.

Hofmetzgerei Hack, 74243 Langenbeutingen
Bössingerstraße 1 · Tel. 07946 9486778

Fax 9486779

Hofmetzgerei Hack, Lindelberg
74629 Windischenbach · Tel. 079461639
Fax 3322 · Mi 9-13, Fr 9-18, Sa 8-14 Uhr

www.hofmetzgerei-hack.de

Angebot vom 22. - 27.03.2021
Mag. Rindergulasch
- vom hofeig. Rind - 100 g 1,20 €
Saftiger Schweinehalsbraten
- Tiere aus Freiluftstall - 100 g 0,98 €
Frische grobe Bratwurst 100 g 1,05 €
Gerauchte Schinkenwurst 100 g 1,10 €
Bio Schwarzkümmelkäse 100 g 1,80 €

Das Besondere der Woche:
- Frische Hähnchen u. -teile, Tiere aus bäuerl. Aufzucht

- würziger „Schwäbischer Wurstsalat“
Aufgrund der aktuellen Lage können nun Vorbestellungen

- ohne viel Wartezeit - extra an einer separaten Kasse abgeholt werden.

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07131 64 911-0
heilbronn@garant-immo.de
www.garant-immo.de

DAS erfolgreiche Makler-Team

in der Region

24-Stunden-Seniorenbetreuung

Ist ein Familienangehöriger pflegebedürftig?

PFLEGE & BETREUUNG Informieren Sie sich unverbindlich

Die bezahlbare
Alternative

zum Pflegeheim!

www.pflegebetreuung.eu07135 30 90 553

und Haushaltshilfen aus der EU!
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